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Energie-Erzeugung und -Verteilung
Die Seiten des VSE

Fragen der Sach- und Betriebshaftpflichtversicherungen

in der Elektrizitatswirtschaft

Bericht iiber die 23. Diskussionsversammlung des VSE vom 30. Mai 1961 in Ziirich und vom 28. Juni 1961 in Lausanne

Die Grundlagen fiir die Haftpflicht-, Maschinen- und Feuerversicherung
der Elektrizititswerke

Vom Sekretariat VSE, Ziirich (H. Wisler)

Einleitend werden die drei im Titel genannten Versicherungs-
arten in einigen Worten skizziert. Gegenstand der folgenden Ka-
pitel sind der Verbandsvertrag iiber die Haftpflichtversicherung
(Charakter und Aufbau des Verbandsvertrages, letzte Revision,
einige praktische Fragen der Haftpflichtversicherung), der Ver-
giinstigungsvertrag iiber die Maschinenversicherung und die
Feuerversicherung. Abschliessend wird kurz auf die wesentlichen
Fragen der Betriebsunterbrechungsversicherungen hingewiesen.

1. Einfiihrung

Dieses Referat bezweckt, Sie iiber den Verbands-
vertrag betreffend die Haftpflichtversicherung, iiber
den Vergiinstigungsvertrag betreffend die Maschinen-
versicherung sowie iiber einige Aspekte der Feuer-
versicherung zu orientieren. Diese drei Versicherungs-
arten sollen zunachst in einigen Worten skizziert
werden.

Die Haftpflichtversicherung deckt das Werk selbst
gegen Anspriiche Dritter und zwar sowohl fiir Perso-
nen- als auch fiir Sachschéden. Der Geschidigte ist hier
nicht identisch mit dem Versicherungsnehmer. Ein
Merkmal der Haftpflichtversicherung besteht darin,
dass die Haftung des Werkes theoretisch unbegrenzt
und der maximal mogliche Schaden nicht zum voraus
bestimmbar ist.

Im Gegensatz dazu bezwecken sowohl die Maschi-
nen- als auch die Feuerversicherung die Erhaltung des
Vermaégens des Versicherungsnehmers selbst, wobei
Geschidigter und Versicherungsnehmer identisch sind.
Gedeckt werden von beiden Versicherungen lediglich
Sachschiden. Der maximal mogliche Schaden kann
hier zum voraus bemessen werden.

Die drei Versicherungsarten werden in den Kapiteln
2, 3 und 4 im einzelnen besprochen.

2. Verbandsvertrag iiber die
Haftpflichtversicherung

a) Charakter und Aufbau des Verbandsvertrages

Beim Verbandsvertrag tiber die Haftpflicht, und Un-
fallversicherung handelt es sich um einen Rahmenver-
trag, der die Bedingungen festlegt, zu denen die einzel-
nen Elektrizititswerke Versicherungen abschliessen
konnen. Wesentlich ist dabei, dass dieser Vertrag die
Beziehungen zwischen Versicherungsgesellschaft und
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Dans une introduction, Uauteur esquisse en quelques mots les
trois genres d’assurance cités dans le titre. Les chapitres suivants
sont consacrés respectivement au contrat collectif concernant
lassurance de la responsabilité civile (caractére et conception du
conirat, derniére révision, questions pratiques relatives a 'assu-
rance de la responsabilité civile), au contrat de faveur concernant
Passurance conire le bris de machines et a assurance contre
lincendie. En terminant, Uauteur donne quelques indications sur
les principaux probléemes de l'assurance contre les interruptions
de l'exploitation (assurance contre le chémage).

Versicherten abschliessend regelt; die ordentlichen
allgemeinen Versicherungsbedingungen der Versiche-
rungsgesellschaften haben somit keine Geltung.

b) Letzte Revision des Verbandsvertrages

Der erste Verbandsvertrag datiert aus dem Jahre
1906; er ist seither in regelmissigen Abstinden mehr-
mals revidiert und mit Nachtragen versehen worden,
wobei die letzten Revisionen in die Jahre 1944, 1952
und 1960 fallen. Die Revision von 1960 wurde von den
Versicherungsgesellschaften gewiinscht; diese strebten
im wesentlichen eine Anpassung der Primien an den
Schadenverlauf an.

Wie Herr Dr. Zihlmann bereits darauf hingewiesen
hat'), wurde die Notwendigkeit einer erheblichen
Pramienerhéhung von den Versicherungsgesellschaften
anhand von Zahlenmaterial eingehend belegt. Danach
ergaben sich fiir die Versicherungsgesellschaften im
Laufe der Jahre 1946 bis 1956, unter Beriicksichtigung
der noch nicht erledigten Schadenfille, jihrliche Defi-
zite von mehreren zehntausend Franken. Besonders
schlecht schloss die Periode seit der letzten Vertrags-
revision, also von 1952 bis 1956 ab, trotzdem in dieser
Zeit kein einziger GroB3schaden eintrat. Nach Angaben
der Versicherungsgesellschaften diirften fiir den
schlechten Schadenverlauf im wesentlichen drei Griinde
verantwortlich sein: zunichst die Teuerung, wobei zu
beriicksichtigen ist, dass die Berechnungsart der Pri-
mien nicht automatisch eine Anpassung an diese ergibt,
wie dies z. B. bei der Unfallversicherung der Fall ist,
sodann die starke Zunahme der Schadenfrequenz, und
schliesslich die Tatsache, dass heute im Schadenfall
allgemein grossere Anspriiche gestellt werden.

Ausser den Bemiihungen, den Préamienaufschlag so
tief als moglich zu halten, setzte sich die Kommission
des VSE fiir Versicherungsfragen in ihren Verhandlun-

1) Bull. SEV Bd. 52(1961), Nr. 18, S. 734...738.
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gen mit den Versicherungsgesellschaften zum Ziel, im
neuen Verbandsvertrag eine mdoglichst umfassende
Deckung zu erreichen. In dieser Hinsicht konnte
Wesentliches erreicht werden. Unser Sekretariat hat
die Mitglieder des VSE dariiber seinerzeit in einem
Zirkular orientiert, so dass wir uns darauf beschrinken
koénnen, die Verbesserungen gegeniiber dem friiheren
Verbandsvertrag nur stichwortartig aufzuzihlen. Es
sind dies:

1. die Tatsache, dass die Deckungsausschliisse abschliessend
aufgezihlt werden;

2. der Einschluss der Deckung fiir Anspriiche, die gestiitzt
auf auslindische Gesetze — immerhin mit Beschrinkung
auf Europa — erhoben werden, was fiir diejenigen Werke
von Interesse ist, welche Energie ins Ausland liefern;

3. der FEinschluss der Arbeiterwohnungen und Tankanlagen
der Elektrizititswerke in die normale Deckung;

4. der Umstand, dass bei Parinerleitungen der einzelne Part-
ner nur noch eine Primie entsprechend seinem Eigentums-
anteil an der Leitung zu entrichten hat;

5. die klarere und fiir die Elektrizitdtswerke giinstigere Um-
schreibung der sogenannten Obhutschiden und der Bau-
arbeiten in eigener Regie.

In einigen weitern Punkten wurden unsere Wiinsche
nicht erfiillt, so beispielsweise hinsichtlich einer Er-
hohung des Uberschussanteils und einer Reduktion des
Verwaltungskostenansatzes. Hierzu wurde uns erklirt,
dass ein Uberschussanteil bei schadenfreiem Verlauf
von 21 %/, wie er sich nach dem Verbandsvertrag ergibt,
das Maximum dessen darstelle, was in andern Vergiin-
stigungsvertrigen gewihrt werde. Namentlich das Po-
stulat einer Herabsetzung des Verwaltungskostenan-
satzes, der im heutigen Vertrag auf 30 % festgesetzt ist,
wird bei spaterer Gelegenheit jedoch wieder zur
Sprache kommen; wir werden u. a. darauf hinweisen
konnen, dass den Versicherungsgesellschaften bei der
Versicherung der Betriebshaftpflicht der Elektrizitits-
werke relativ geringe Akquisitionskosten entstehen, da
es fiir diese eine Selbstverstandlichkeit ist, dass sie sich
gegen Betriebshaftpflicht versichern, ferner darauf,
dass die Elektrizitatswerke solvente Kunden sind, was
den Versicherungsgesellschaften Umtriebe und Kosten
erspart. Bei einem Vergleich mit den Verwaltungs-
kosten von 20 %/ in der Motorfahrzeugversicherung, der
sich hier aufdrangt, ist immerhin festzustellen, dass
die Policen fiir die Haftpflichtversicherung der Elek-
trizititswerke mnicht schematisch ausgefiillt werden
konnen wie bei der Motorfahrzeugversicherung.

Auf die von uns in den Verhandlungen angestrebte
Vorsorgedeckungsklausel, wonach die Versicherungs-
gesellschaften bei Fehlen einer Deckung diese in einem
Schadenfall gegen Entrichtung der entsprechenden
Priamie nachtraglich iibernimmt, konnte angesichts des
nun umfassenden Deckungsumfanges verzichtet werden.

Diskutiert wurde in den Verhandlungen auch das
Fallenlassen der Unterscheidung zwischen Hoch- und
Niederspannungs- und Frei- und Kabelleitungen bei
der Primienberechnung nach der Leitungslinge. Be-
rechnungen ergaben aber, dass diese Massnahme, so
erwiinscht sie im Sinne einer Vereinfachung der Pra-
mienberechnung gewesen wire, zusammen mit der
Sanierung der Pramien fiir einzelne Werke zu Primien-
erh6hungen von iiber 200 /o gefiihrt hatte, so dass wir
schliesslich darauf verzichten mussten.

Bei den Rabatten hatten wir angeregt, anstelle des
schon im Dbisherigen Verbandsvertrag enthaltenen
Staffeltarifes einen Blocktarif einzufiihren, um zu ver-
hindern, dass sich bei Werten unmittelbar unter dem
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Parameterwert, von dem an ein hoherer Rabatt gewihrt
wird, hohere Nettoprimien ergeben als bei Werten
oberhalb des Parameterwertes. Die Versicherungsge-
sellschaften hitten unserem Wunsch auf Einfiithrung
des Blocktarifes grundsitzlich zustimmen konnen, er-
klarten aber, dass sich ihre Aussendienste mit dem
Blocktarif nur schwer zurechtfinden. Sie erklarten sich
aber bereit, in den genannten Fillen den héheren Ra-
batt bereits unterhalb der Parametergrenzwerte anzu-
wenden.

Noch ein Wort zu den Primien als solchen. Die Ver-
sicherungskommission hat durchaus nicht leichtfertig
der Pramienerhohung zugestimmt und sich mit allen
Mitteln dagegen zur Wehr gesetzt. Wir hoffen, bei der
nichsten Revision wieder giinstigere Pramien zu er-
reichen. Es scheint mir aber, dass fiir die Werke in
erster Linie doch der Deckungsumfang entscheidend
sein sollte.

Im Hinblick auf spitere Verhandlungen wiren wir
dankbar, wenn die Mitglieder des VSE von ihren Wiin-
schen fiir weitere Verbesserungen Kenntnis geben wiir-
den. Ein weiterer Punkt, zu dem wir gerne die Auf-
fassung der Unternehmungen gehort hitten, betrifft die
Versicherung mit Selbstbehalten. In ihrem ersten Re-
visionsvorschlag hatten die Versicherungsgesellschaften
angeregt, auf Varianten mit Selbstbehalt zu verzichten,
mit dem Hinweis darauf, dass heute praktisch keine
solchen Versicherungen mehr abgeschlossen werden.
Die Kommission des VSE fiir Versicherungsfragen wire
dankbar, von den Werken zu vernehmen, wie sie die
Versicherung mit Selbstbehalt beurteilen.

Nach den uns zugegangenen Mitteilungen haben die
meisten Werke die Anpassung ihrer Versicherungspoli-
cen an den neuen Verbandsvertrag dazu beniitzt, um
die Versicherungssummen zu erhchen. Besonderer
Beliebtheit erfreut sich dabei die Versicherung von
Einheitsgarantien, also von Garantien fiir Sach- und
Personenschiden zusammen. Die Festlegung der Ver-
sicherungssumme muss jedes Werk auf Grund der Ver-
hétnisse des Einzelfalles vornehmen. An allgemeinen
Richtlinien lisst sich lediglich sagen, dass ein Katastro-
phenfall sowohl bei einem grossen als auch bei einem
kleinen Werk eintreten kann und somit auch kleine
Werke darauf sehen sollten, sich geniigend zu ver-
sichern. Werke, die die Einheitsdeckung ablehnen und
die Versicherungssummen fiir Sach- und Personen-
schidden getrennt festlegen wollen, sollten es jedenfalls
nicht bei der Minimalversicherung nach Verbandsver-
trag bewenden lassen. In diesem Zusammenhang darf
auch darauf hingewiesen werden, dass derjenige Ver-
sicherungsnehmer, der sich gut versichert hat, in Zwei-
felsfallen dariiber, ob oder in welchem Ausmass die
Versicherung fiir einen bestimmten Schaden einzuste-
hen hat, eher eine grossziigige Behandlung erwarten
darf.

¢) Einige praktische Fragen
der Haftpflichtversicherung

Ewihnt sei zunichst der Fall, dass ein Arbeitnehmer
einem Arbeitskollegen einen Schaden zufiigt. Ein Bei-
spiel: Infolge einer Unachtsamkeit schaltet ein Mon-
teur eine Leitung, auf der gearbeitet wird, ein, wodurch
ein anderer Monteur getotet wird. Die Hinterbliebenen
des Verungliickten erheben dem fehlbaren Monteur
oder dem Werk gegeniiber Anspruch auf Schadener-
satz. Fiir Anspriiche der Hinterbliebenen, die iiber die
Leistungen der SUVA hinausgehen und fiir die Regress-
anspriiche der SUVA gewihrt die Haftpflichtversiche-
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rung gemiss dem neuen Verbandsvertrag Deckung.
Nach dem alten Vertrag bestand in einem solchen Fall
nur Deckung fiir den Regressanspruch der SUVA, nicht
aber fiir direkte Anspriiche der Hinterbliebenen. Die
Versicherungsgesellschaft ihrerseit wird gemiss Ver-
bandsvertrag auf den schuldigen Monteur nur Riick-
griff nehmen, wenn dieser den Unfall absichtlich her-
beigefiihrt hat.

Anfragen von Werken haben uns gezeigt, dass be-
ziglich der Kausalhaftung nach dem Elekirizititsge-
setz zum Teil noch falsche Vorstellungen herrschen.
Die Kausalhaftung erstreckt sich namlich lediglich auf
Personenschiden, und hierbei nur auf diejenigen Fille,
die durch den elektrischen Strom verursacht werden.
Wird also beispielsweise jemand durch einen umstiir-
zenden Freileitungsmast verletzt, so haftet das Werk
hierfiir nach den Grundsitzen iiber die Verschuldens-
haftung; kommt dagegen z. B. eine Person mit dem
stromfithrenden Draht der umgestiirzten Leitung in
Beriithrung, so kommt die Kausalhaftung zur Anwen-
dung.

Von den Mitgliedwerken werden wir etwa angefragt,
welche Lohne der Pramienberechnung auf der Lohn-
summe fiir Hausinstallationen zu Grunde gelegt wer-
den sollen. Anzugeben sind hier lediglich die fiir Instal-
lationsarbeiten bei Dritten ausbezahlten Lohne. Der
Leitungsbau bis zu den Hauseinfiihrungen fallt nicht
darunter, selbst wenn er auf Rechnung Dritter erfolgt.
Sind einzelne Mitarbeiter nur teilweise fiir Haus-

Personenschaden

Sonderrisiko

Verbindungsgeleise

installationen titig, ist bei der Lohnberechnung ledig-
lich dieser Anteil des Lohnes anzugeben.

Ein Wort tiber die Deckung von Vermogensschiden.
Hier haben wir zu unterscheiden zwischen Vermogens-
schiden als Folge eines an sich versicherten Personen-
oder Sachschadens, den sog. «Folgeschiden», und den
reinen Vermogensschiden. Ein Beispiel eines Folge-
schadens: infolge Kurzschluss, fiir den das Werk ver-
antwortlich ist, brennt ein Haus ab; die Brandversiche-
rungsgesellschaft bezahlt den Schaden, nimmt aber
Regress auf das Werk und die Haftpflichtversiche-
rungsgesellschaft des Werkes deckt den Schaden.
Dariiber hinaus iibernimmt sie — da es sich um eine
Folge des gedeckten Ereignisses handelt — auch den
Vermogensausfall, der dem Hauseigentiimer dadurch
entsteht, dass er wihrend einer gewissen Zeit auf Miet-
zinseinnahmen verzichten muss.

Die Folgeschiden wurden schon bisher von allen
Versicherungsgesellschaften iibernommen. Fiir reine
Vermogensschiden dagegen bestand keine Deckung.
Reine Vermogensschiden, die aus Unterbrechungen
oder Einschrinkungen der Energielieferung entstehen,
werden nun nach dem neuen Verbandsvertrag gedeckt,
sofern die Energieabgabe nach den Grundsitzen er-
folgt, wie sie in Art. 3 des vom VSE aufgestellten
Normalreglementes enthalten sind. Wir miissen uns
allerdings dariiber im klaren sein, dass sich diese
Deckungserweiterung praktisch selten auswirken wird,
da die Versicherungsgesellschaften fir solche Vermo-
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Fig. 1
Deckungsausschliisse gemiiss Verbandsvertrag iiber die Betriebshaftpflichtversicherung der Elektrizititswerke
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gensschiden ja nur dann einzustehen haben, wenn das
Werk die Haftung abgelehnt hat. Wenn diese Bestim-
mung dennoch in den Verbandsvertrag aufgenommen
wurde, so aus der Uberlegung, dass die Verrsicherungs-
gesellschaft fiir solche Schaden einstehen soll, wenn aus
einer bestimmten Konstellation heraus das Werk trotz
des erwihnten Ausschlusses in den Lieferungsbedin-
gungen als haftpflichtig erklart werden sollte.

Ein wichtiges Thema in den Verhandlungen mit den
Versicherungsgesellschaften bildete die Abklirung der
Haftpflicht fiir Handlungen von Personen, die zum
Werk lediglich in einem Auftragsverhilinis stehen,
wie z. B. den Fall, dass ein Bauer im Auftrage des
Werkes gewisse Manipulationen am Stauwehr auszu-
fihren hat. Die Abklirung dieser Verhilinisse war
deshalb notwendig, weil in Art. 2 der allgemeinen
Versicherungsbedingungen fiir die Betriebshaftpflicht
festgelegt wird, dass die Versicherung die personliche
Haftpflicht aller im dienstvertraglichen Verhiltnis zum
Versicherungsnehmer stehenden Personen fiir Schiden
deckt, die sie in Ausiibung ihrer dienstlichen Verrich-
tungen verursachen. Die Versicherungsgesellschaften
haben hierzu zwar die Erklirung abgegeben, dass der
Begriff des dienstvertraglichen Verhilinisses von
ihnen weit gefasst werden soll, so dass z. B. die Haft-
pflicht aus Handlungen des erwahnten Bauern gedeckt
wird. Die Ubernahme der Deckung der Haftpflicht von
Hilfspersonen, wie z. B. eines Familienangehérigen
oder Dienstboten, wird nach den Umstinden des Ein-
zelfalles beurteilt werden miissen. Wie wir erfahren
haben, sind die Versicherungsgesellschaften auf Ver-
langen des Werkes ohne weiteres bereit, die Haftung
fiir Handlungen solcher Personen in die Deckung ein-
zuschliessen, und zwar unter Umstinden ohne Mehr-
pramie.

Eingangs haben wir darauf hingewiesen, dass die
Ausschliisse von der Deckung im Verbandsvertrag ab-
schliessend aufgezihlt werden. Diese Ausschliisse sind
in Stichworten aus der Fig. 1 ersichtlich.

3. Vergiinstigungsvertrag iiber die
Maschinenversicherung

Auch dieser Vergiinstigungsvertrag, der erstmals
1928 abgeschlossen wurde, ist kiirzlich revidiert wor-
den, wobei hier eine erhebliche Primienreduktion
moglich war. Im Gegensatz zur Haftpflichtversicherung
lediglich solche Bestimmungen, die von den allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, welche im tibrigen
volle Geltung haben, abweichen.

Unter einem Maschinenschaden wird ein Ereignis
verstanden, das plotzlich und unvorhergesehen eintritt
und eine Maschine so schadigt, dass sie repariert oder
ersetzt werden muss. Abniitzungs- und Korrosions-
schiden sind, da das Schadenereignis plotzlich eintre-
ten muss, von der Deckung ausgeschlossen. Dagegen
werden FEreignisse, die als Folge von Abniitzungen
plotzlich entstehen, gedeckt. Kommen z. B. als Folge
von betriebsmissig abgelaufenen Lagern Rotor und
Stator eines Generators zum Streifen und entsteht
daraus ein Kurzschluss, so wird die Versicherung fiir
den dadurch entstehenden Schaden aufkommen. Die
Kosten der Erneuerung der abgelaufenen Lager dage-
gen gehen zu Lasten des Versicherten. Als Maschinen-
schiaden anerkannt werden ebenfalls Ermiidungsbriiche
und zwar auch dann, wenn sie die Folge langer andau-
ernder Uberanspruchung durch Schwingungen sind.
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Dies deshalb, weil der Anriss, der schliesslich zu einem
Dauerbruch fiihrt, plotzlich und unvorhergesehen ein-
tritt.

Die Maschinenversicherung gewdihrt im wesentlichen

Schuiz fiir Schiden durch

— Betriebsunfille;

— Ungeschicklichkeit, Fahrlissigkeit oder Boswilligkeit be-
triebseigener oder betriebsfremder Personen;

— Konstruktions- und Materialfehler;

— Schiden infolge der direkten Wirkung des elektrischen
Stromes, wie Kurzschluss, Bildung von Lichtbégen und
dergleichen, jedoch unter Ausschluss der sich an diese
Vorkommnisse anschliessenden Brandschiden.

Elementarschiden fallen nicht in das Gebiet der
Maschinenversicherung; immerhin sind die Folgen von
Sturm, Frost und Eisgang bei der Maschinenversiche-
rung eingeschlossen.

In den neuen «Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen» vom Jahre 1960, die im iibrigen bei allen Ver-
tragsgesellschaften gleich lauten, ist der Deckungsum-
fang allgemein gefasst, d. h. es sind grundsitzlich
samtliche Schiden versichert, soweit sie nicht aus-
driicklich ausgeschlossen werden.

Ausgeschlossen von der Deckung sind u. a.:

— Schiden, deren Deckung in den Aufgabenbereich einer
andern Versicherungssparte fillt, z. B. Brand-, Blitz-, Ex-
plosions- und Elementarschiden (Abgrenzung zur Feuer-
versicherung) sowie Schidden die durch Garantie gedeckt
sind, etc.;

-— Schiden als Folge von Fehlern und Mangeln, die dem Ver-
sicherungsnehmer oder der verantwortlichen Betriebslei-
tung bekannt waren oder bekannt sein mussten;

— Schidden bei Versuchen und Experimenten, bei denen die
normale Beanspruchung einer versicherten Sache absicht-
lich iiberschritten wird;

— Schiden als Folge von dauernden, voraussehbaren Ein-
fliissen.

Die Maschinenversicherung basiert grundsitzlich
auf den Neuwert. Als Versicherungssumme ist dem-
entsprechend der Police der Neuanschaffungswert der
fertig montierten Maschinen, inkl. Fracht und Zoll,
zugrunde zu legen, wobei die Maschinen einzeln auf-
zufiihren sind.

Beziiglich der Ersatzleistung ist zwischen zwei Fail-
len zu unterscheiden:

Im Reparaturfall werden diejenigen Kosten ersetzt,
die fiir die Wiederherstellung aufgewendet werden
miissen, einschliesslich der Kosten fiir Demontage und
Wiedermontage, Fracht und Zoll. Wird die Reparatur
vom Versicherten selbst in der eigenen Werkstatt aus-
gefiihrt, so diirfen von ihm nur die Selbstkosten, ohne
Unternehmergewinn, verrechnet werden. Mehrkosten
fiir Anderungen und Verbesserungen, die anlisslich
der Reparatur angebracht werden, gehen zu Lasten des
Versicherten.

Bei volliger Zerstorung des Objektes wird der-
jenige Wert ersetzt, den das Objekt im Moment des
Schadens hatte. Dabei wird ein Objekt als vollig zer-
stort betrachtet, wenn die Instandstellungskosten
seinen Wert im Augenblick des Schadens erreichen
oder iibersteigen. Ubersteigt der am Tage des Schadens
geltende Anschaffungspreis einer neuen, gleichartigen
Sache die Versicherungssumme, so haftet die Gesell-
schaft nur im Verhiltnis der Versicherungssumme zum
Anschaffungspreis (Unterversicherung).

Im Gegensatz zur Haftpflichtversicherung hat bei
der Maschinenversicherung der Versicherte in der
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Regel einen Teil des Schadens selbst zu bezahlen.
Dieser Selbstbehalt betrdgt normalerweise 209/, im
Minimum Fr. 50.—. Auf Wunsch des Versicherten
kann der Selbstbehalt von 2009/ gegen eine entspre-
chende Primienerh6hung weghedungen werden und
andererseits besteht die Moglichkeit, hohere Mindest-
selbstbehalte mit entsprechend abgestuften Rabatten zu
vereinbaren. Anlasslich einer Umfrage unseres Sekre-
tariates im Jahre 1958 ergab sich, dass damals nur rund
159 der Werke mit einer Maschinenversicherung den
20 °igen Selbstbehalt wegbedungen hatten. Ein gros-
serer Teil der Werke hatte das Minimum des Mindest-
Selbstbehaltes von Fr. 50.— erhéht, in der iiberwiegen-
den Zahl der Fille auf Fr. 5000.—. Dies traf insheson-
dere zu bei Turbinen, Generatoren und Transforma-
toren. In der letzten Zeit, als Folge der Revision des
Vergiinstigungsvertrages, haben nunmehr einige grosse
Werke Maschinenversicherungen abgeschlossen, die als
Katastrophenversicherungen anzusprechen sind, d. h.
mit Selbstbehalten von Fr. 100 000.—, 200 000.— und
selbst 300 000.—.

Wie bereits erwahnt, ist es anlasslich der letzten
Revision des Vergiinstigungsvertrages gelungen, wesent-
liche Verbesserungen sowohl in bezug auf die Hohe der
Pramien als auch beziiglich des Deckungsumfanges zu
erreichen. Die wichtigsten dieser Verbesserungen sind
0 858

Auf der Primienseite:

— die Herabsetzung beinahe aller Primienansitze;

— die Ausdehnupg des Rabattes von 40 %/y fiir Transformato-
ren auf alle jene Fille, in denen der Transformator durch
einen geeigneten Uberspannungsableiter geschiitzt ist;

— die Reduktion der Abschreibungen bei Neuwicklung an
elektrischen Objekten;

— die Gewahrung einer Pramienriickvergiitung bei giinstigem
Schadenverlauf innert einer Periode von 5 Jahren.

Beziiglich des Deckungsumfanges:

— die Erweiterung des Deckungsumfanges durch Einschluss
der Schidden, die bei Bruch an der Druckrohrleitung aus-
serhalb des Turbinenschiebers durch das ausstromende
Wasser verursacht werden.

Als Neuerung konnen zudem in Zukunft im Rahmen
der Maschinenversicherung auch Wasserschiden an den
dem Elektrizitatswerk gehorenden Gebiuden und An-
lagen, die selbst nicht gegen Maschinenschiden ver-
sichert sind, in die Maschinenversicherung eingeschlos-
sen werden.

Beim Primienansatz fiir Transformatoren wurde in
den Verhandlungen die Unterteilung in Grosstransfor-
matoren und Netztransformatoren diskutiert, wobei fiir
Grosstransformatoren ein etwas tieferer, fiir Netztrans-
formatoren ein etwas héherer Ansatz als 3 %o fiir alle
Transformatoren zusammen resultiert hitte. Im Sinne
einer Geste der Solidaritit gegeniiber den kleinen Wer-
ken haben sich aber die Vertreter der grossen Werke
in der Versicherungskommission bereit erklart, dieses
Mal noch auf eine solche Unterteilung zu verzichten.
Die Versicherungsgesellschaften werden nun wihrend
der laufenden Vertragsdauer genaue Aufzeichnungen
iiber den Schadenverlauf bei beiden Gruppen von
Transformatoren machen, in der Meinung, dass bei der
nichsten Revision des Vergiinstigungsvertrages ein
Entscheid tiber die eventuelle Unterteilung dieser
Position getroffen werden soll.
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4. Feuerversicherung

Nach den allgemeinen Bedingungen fiir die Feuer-
versicherung deckt diese Schiden, die entstehen durch
Brand, Blitzschlag, Explosionen und Elementarereig-
nisse sowie durch abstiirzende Luftfahrzeuge oder
Teile davon. Als Elementarereignisse gelten hierbei:
Hochwasser, Uberschwemmung, Felssturz, Steinschlag,
Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Sturmwind und

Hagel.
Von der Feuerversicherung ausgeschlossen sind:

— Sachen, die bei einer kantonalen Versicherungsanstalt ver-
sichert sind oder versichert werden miissen ;

— Sengschiaden, die nicht auf einen Brand zuriickzufiihren
sind, sowie Schiaden, welche dadurch entstehen, dass die
versicherten Sachen einem Nutzfeuer oder der Wirme aus-
gesetzt werden;

— Schiden an unter Spannung stehenden elektrischen Maschi-
nen, Apparaten und Leitungen durch die Wirkung der
elektrischen Energie selbst.

Solche Schiden sind durch die Maschinenversiche-
rung gedeckt, womit die Abgrenzung Feuer-/Maschi-
nenversicherung sichergestellt ist. Ein Beispiel eines
solchen Maschinenschadens: Die schadhafte Isolation
einer Spule bewirkt einen Kurzschluss; dieser fiihrt
zu einem Durchbrennen der Isolation. Der gleiche
Schaden wird aber durch die Feuerversicherung
gedeckt, wenn der Kurzschluss die Folge eines Blitz-
schlages oder eines Elementarereignisses, also eines
versicherten Schadenereignisses, darstellt. Dabei kon-
nen der Ort des Blitzschlages und der Ort, an dem
der Sachschaden entsteht, auseinanderfallen.

Noch anders liegt der Fall, wenn schon der Kurz-
schluss einen direkten Schaden bewirkt, gleichzeitig
aber auch einen Brand auslost, der diesen Schaden
noch vergrgssert. Wihrend der primér durch den Kurz-
schluss entstandene Schaden durch den Maschinenver-
sicherer gedeckt ist, wird der sekundar durch den
Brand verursachte zusitzliche Schaden vom Feuerver-
sicherer getragen.

Fir die Berechnung der Entschidigung kann vom
Versicherungsnehmer zwischen zwei Moglichkeiten
gewihlt werden, namlich der Versicherung nach dem
Zeitwert, d. h. dem Ersatzwert zur Zeit des Schaden-
falls und der Versicherung nach dem Neuwert.

Bei der Versicherung nach dem Zettwert wird im
Schadenfall bei Mobiliar, Gebrauchsgegenstinden, Ge-
riatschaften und Maschinen derjenige Wert vergiitet,
den die Neuanschaffung erfordern wiirde, abziiglich
der eingetretenen Wertminderung. Ein Beispiel: Ein
Transformator, der Fr. 20 000.— gekostet hat, wird
nach 10 Jahren durch Brand zerstort. Die Versiche-
rungsgesellschaft bezahlt die Kosten eines entsprechen-
den neuen Transformators, sagen wir Fr. 25 000.—, ab-
ziiglich eine Abschreibung von jihrlich 3 9%/0 wiahrend
10 Jahren = 309/ oder Fr. 7500.—. Die Tatsache, dass
der von der Versicherungsgesellschaft im Schadenfall
zu leistende Ersatzwert mit der Abnutzung der Anlage
und infolge anderer Griinde, wie technische Uber-
holung etc., abnimmt, hat auch einen Einfluss auf die
Festsetzung der Versicherungssumme; diese ist so fest-
zusetzen, dass sie jederzeit dem effektiven Wert der
versicherten Anlagen entspricht. Soll keine Unter-,
aber auch keine Uberversicherung entstehen, wird
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme
periodisch den verdnderten Verhitnissen anpassen
miissen. Im ersten Jahr der Versicherung einer Anlage
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wird die Versicherungssumme gleich hoch sein wie die
Anschaffungskosten (inkl. Transport- und Montage-
kosten). Von da an sollte sie, entsprechend der einge-
tretenen Wertverminderung, jahrlich herabgesetzt wer-
den. Auf der andern Seite sind aber auch die Preis-
entwicklung, Verbesserungen an einzelnen Anlagen, (z.
B. durch Neuwicklung, durch Einbau eines verbesserten
Apparateteils usw.) zu beriicksichtigen. Bei Werken,
die iiber ausgedehnte Anlagen verfiigen, ist deshalb die
Fiihrung einer Anlagekartothek unerlisslich.

Die Festlegung verbindlicher Abschreibungssitze
fir die einzelnen Anlagearten lehnen die Versiche-
rungsgesellschaften ab. Sie wollen sich damit die Frei-
heit bewahren, jeden Schadenfall unter Beriicksichti-
gung der jeweils vorliegenden speziellen Verhiltnisse
zu behandeln.

In einem Artikel, der seinerzeit im Bulletin SEV
erschienen ist 2), wurden von einem Versicherungsfach-
mann die folgenden jihrlichen Abschreibungssitze
genannt, die im Regelfall angewendet werden konnen:

fiir elektrische Zdhler . . . . . . . . . . . . 5%
fiir Transformatoren, Generatoren, Motoren, ebenso
fiir Zubehor, Verteiltafeln etc. (inkl. Zoll, Transport,

Montage und Wiedermontage) . 39

Die Anlagen werden hierbei in der Regel hochstens
bis etwa 65....70 °/0 abgeschrieben.

Seit einiger Zeit gewihren die Versicherungsgesell-
schaften die Moglichkeit, die Anlagen zum Neuwert,
d. h. Wiederbeschaffungswert, zu versichern. Die Neu-
wertversicherung will dem Versicherten im Schaden-
fall helfen, den zerstérten durch einen gleichen oder
gleichartigen neuen Gegenstand zu ersetzen, ohne dass
er die Differenz zwischen alt und neu selbst bezahlen
muss. Die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert
wird dabei durch eine sog. Vermogensversicherung
gedeckt. Selbstverstdandlich ist dabei die Leistung der
Versicherungsgesellschaft auf die Versicherungssumme
begrenzt. Im Falle eines Teilschadens werden alle Aus-
lagen fiir die Reparatur ersetzt; der Unterschied zur
Zeitwertversicherung besteht in diesen Fillen lediglich
darin, dass fiir einen dadurch entstandenen Mehrwert
kein Abzug gemacht wird, solange es sich um eine
gleichartige Anlage handelt.

Mit der Neuwertversicherung sind gewisse FEin-
schrankungen verbunden; zunachst verlangt das eidg.
Versicherungsamt, dass die Neuwertversicherung
gesamthaft 5090 des versicherten Zeitwertes nicht
iibersteigen darf, selbst wenn der tatsdchliche Neuwert
hoher ist. Durch diese Bestimmung wollte das eidg.
Versicherungsamt erreichen, dass der Versicherungs-
nehmer bei iiberalterten Maschinen im Schadenfall
einen Teil des Schadens selbst zu iibernehmen hat. Sie
diirfte bei Elektrizititswerken indessen kaum eine
Rolle spielen, da sich im Durchschnitt aller Anlagen
eines Werkes diese in der Regel in einem Zustand
befinden, dass der Zeitwert mehr als zwei Drittel des
Neuwertes ausmacht.

Eine weitere Einschrinkung ergibt sich dadurch,
dass fiir Sachen ausser Gebrauch und fiir Gebaude, die
nicht binnen zweier Jahre am gleichen Ort und im
gleichen Umfang wieder erstellt werden, lediglich der
Zeitwert vergiitet wird, bei Gebauden aber héochstens
der Verkehrswert.

In den Policen miissen die beiden Komponenten

%) H. Vuilleumier: L’amortissement des installations électriques

dans I’indemnisation de 1’assurance incendie. Bull. SEV Bd. 41(1950),
Nr. 26, S. 947...954.
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«Zeitwert» und «Neuwertzusatz» getrennt, d. h. je in
einer Gruppe mit eigener Versicherungssumme, aus-
gesetzt werden. Da der Zeitwert des einzelnen Ob-
jektes im Laufe der Zeit sinkt und der Neuwertzusatz
entsprechend ansteigt, wiirde sich streng genommen
nach Ablauf einiger Jahre bei der Komponente «Zeit-
wert> eine Uberversicherung, bei der Komponente
«Neuwertzusatz» eine Unterversicherung ergeben.
Durch eine besondere Bestimmung, die sog. Kompen-
sationsklausel, wird aber festgelegt, dass die Summe
vom Zeitwert und Neuwertzusatz kompensiert wer-
den konnen, d. h. dass es geniigt, dass die Gesamtsumme
mit dem Neuwert iibereinstimmt.

Wie wir in Erfahrung bringen konnten, wurde be-
reits der grosste Teil aller Feuerversicherungen von
Elektrizititswerken auf die Neuwertversicherung um-
gestellt. Bei Einschluss der Neuwertzusatzversicherung
erhoht sich der Priamiensatz auf der gesamten Versiche-
rungssumme um 0,5...0,10 %o.

Zu beachten ist, dass sowohl in der Versicherung
nach dem Zeitwert als auch nach dem Neuwert bei
Unterversicherung ein Schaden nur im Verhiltnis er-
setzt wird, in welchem die Versicherungssumme zum
entsprechenden Ersatzwert steht. Der Versicherungs-
nehmer tut also gut daran, und dies gilt besonders bei
der Neuwertversicherung, die Versicherungssummen
sorgfaltig zu bestimmen und periodisch zu iiberpriifen.

In der Feuerversicherung ist schliesslich zu unter-
scheiden zwischen der Versicherung von Gebduden und
derjenigen von Fahrhabe. Im grossen und ganzen ge-
sehen ist es so, dass die Gebaudeversicherung von den
kantonalen Brandversicherungsanstalten, die Fahr-
habeversicherung dagegen durch die privaten Versiche-
rungsgesellschaften betrieben wird. Die Bestimmungen
iiber die Gebiudeversicherung, inshesondere diejenige
betreffend die Abgrenzung Gebiude/Fahrhabe, lauten
in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich. Zur
Gebaudeversicherung gehort im allgemeinen alles, was
seiner Natur nach Bestandteil des Gebiudes bildet,
ferner alle baulichen Einrichtungen, die, ohne Bestand-
teil des Gebidudes zu sein, zu seinem Ausbau notwendig
sind, eine dem Gebidude dhnliche Wertbestindigkeit
aufweisen und so eingebaut, eingemauert oder um-
mauert sind, dass sie ohne erhebliche Einbusse ihres
Wertes oder wesentliche Beschiddigung des Baues nicht
entfernt werden konnen.

Beziiglich der Fahrhabeversicherung ist zu erwah-
nen, dass unser Verband verschiedentlich Vorstosse
unternommen hat, um mit den privaten Versicherungs-
gesellschaften einen Vergiinstigungsvertrag abschlies-
sen zu konnen. Man hat uns aber immer wieder erklart,
dass in dieser Versicherungssparte aus grundsatzlichen
Erwigungen keine neuen Vergiinstigungsvertrige abge-
schlossen werden. Wir haben deshalb mit einzelnen
Gesellschaften Kontakte gesucht und auf diesem Weg
gewisse Verbesserungen erreichen konnen. Ich erwihne
als Beispiel den Primienansatz fiir Zahler, der vor
einiger Zeit, mit Ausnahme fiir die Kantone Luzern,
Uri, Schwyz, Obwalden und Tessin sowie fiir Lichten-
stein, alles stark blitzgefihrdete Gebiete, von 1,5 auf
1,0 %o herabgesetzt wurde.

5. Betriebsunterbrechungsversicherungen

Abschliessend sei noch einiges iiber die Betriebs-
unterbrechungsversicherung infolge Maschinen- oder
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infolge Feuerschadens gesagt. Diese Versicherungen
decken Schiden, die der Versicherungsnehmer
durch die voriibergehende ginzliche oder teilweise
Unterbrechung seines Betriebes an micht erzieltem
Geschiftsgewinn, Gehiltern, Lohnen, Fixkosten und
zusitzlichen Kosten — im Falle der Elektrizititswerke
z. B. durch den Zukauf von Fremdenergie — als Folge
eines Maschinen- oder Feuerschadens im Sinne dieser
beiden Versicherungen erleidet. Die Umschreibung der
Deckung und die Primienberechnung fiir diese Ver-
sicherungen haben individuell zu erfolgen. Durch den
starken Zusammenschluss der Werke und die dadurch
geschaffenen verbesserten Méglichkeiten zum Bezug
von Fremdenergie im Schadenfall ist die Notwendigkeit
zum Abschluss von Betriebsunterbrechungsversiche-
rungen heute vielleicht weniger gross als vor 20 oder
30 Jahren. Dies will aber nicht heissen, dass solche

Versicherungen in bestimmten Fillen nicht dennoch in
Frage kommen kénnen.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass so-
wohl im Verbandsvertrag betreffend die Haftpflicht-
und Unfallversicherung, als auch im Vergiinstigungs-
vertrag betreffend die Maschinenversicherung vorgese-
hen ist, dass bei Auseinandersetzungen zwischen einem
Werk und der Versicherungsgesellschaft iiber grund-
sitzliche Fragen dieser Versicherungen der Fall der
Kommission des VSE fiir Versicherungsfragen vorgelegt
werden kann. Wir bitten Sie, in ihrem eigenen Inter-
esse, aber auch im Interesse aller andern Werke, von
dieser Moglichkeit in Zukunft noch in vermehrtem
Masse Gebrauch zu machen.

Adresse des Autors:

Sekretariat des Verbandes Schweizerischer Elektrizitdtswerke,
Bahnhofplatz 3, Ziirich 1.

Aus dem Kraftwerkbau

Stollendurchschlag beim Kraftwerk Linth-Limmern

Am 3. August wurde der 7,3 km lange Zuleitungsstollen Ober-
sand—Limmernboden des Kraftwerkes Linth-Limmern durchbro-
chen. _

Griindung der
Albula-Landwasser-Kraftwerke A.-G.

Am 1.September wurde in Davos die Albula-Landwasser-
Kraftwerke A.-G. gegriindet. An dieser Gesellschaft sind die

Elektro-Watt, Elektrische und industrielle Unternehmungen A.-G.,
Ziirich, mit 40 %, die Elektrizitits-Gesellschaft Laufenburg A.-G.
mit 359/, das Elektrizititswerk der Landschaft Davos mit 15 %/o,
der Kanton Graubiinden mit 590 und die Gemeinden Bergiin,
Filisur, Wiesen, Surava, Tiefencastel, Alvaneu und Schmitten mit
zusammen 5 /o beteiligt.

Die mittlere mogliche Jahreserzeugung wird auf 400 Millio-
nen kWh berechnet, wovon ca. 112 Millionen kWh auf das Win-
terhalbjahr entfallen werden. Die maximal mogliche Leistung der
Albula-Landwasser-Kraftwerke wird ca. 85 MW betragen.

Literatur

Energie in Westeuropa. Von Herbert F. Mueller. Miinchen und
Karlsruhe, Technischer Verlag H. Resch, 1961; 8°, XI1/235 S.,
141 Tab., 5 Fig. — Preis: geb. DM 24.—.

Der Twentieth Century Fund, eine private amerikanische
philantropische Stiftung, die sich mit allgemeinen Problemen der
offentlichen Wohlfahrt beschiftigt, begann 1956 mit einer umfas-
senden Untersuchung des wirtschaftlichen Bedarfes und Poten-
tials Westeuropas. Der vorliegende, von Professor Dr.-Ing. Her-
bert F. Mueller, Leiter der Forschungsstelle fiir Energiewirtschaft
an der Technischen Hochschule Karlsruhe, verfasste Band gehort
zu den ersten Resultaten dieser Untersuchung. Das Buch, eine
umfassende Analyse der Energievorrite und des Energiebedarfs
Westeuropas, ist in zwei Teile gegliedert: im ersten Teil werden
die Erzeugung und die Verwendung von Energie grundsitzlich
und im Zusammenhang mit der allgemeinen Technisierung und
Industrialisierung  Westeuropas behandelt, im zweiten Teil
werden die Entwicklung und der heutige Stand der Energiewirt-
schaft in den einzelnen Lindern dargestellt.

Der erste Teil, betitelt «Allgemeine Probleme der Energie-
wirtschaft und ihre Bedeutung fiir Westeuropa» umfasst drei
Kapitel:

Im ersten Kapitel weist der Autor auf die Merkwiirdigkeiten
der Produktion und der Verwendung von Energie hin. Er macht
den Leser mit den wichtigsten energiewirtschaftlichen Begriffen
vertraut und erliutert ferner einige technisch-wirtschaftliche
Besonderheiten des Energiebedarfes sowie der Bedarfsdeckung.

Das zweite Kapitel ist dem Energieverbrauch in Westeuropa,
seiner Entfaltung, seiner heutigen Zusammensetzung sowie der
mutmasslichen Weiterentwicklung gewidmet. Der Verfasser
nennt einleitend die wichtigsten Ursachen (Einflussfaktoren) fiir
die Entstehung des Energiebedarfs (Klima, Bodenstruktur und
Energievorrite, Wirtschaftsstruktur) und kommt dann auf die
Zusammenhinge zwischen Sozialprodukt, Lebensstandard und
Energieverbrauch zu sprechen. Gegenstand weiterer Ausfiihrun-
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gen sind alsdann die verschiedenen Bedarfstriger: Heizung, In-
dustrie, Verkehr, Kleinverbrauch. Der Autor versucht anschlies-
send, eine westeuropiische Energiebilanz aufzustellen, weist in-
dessen nachdriicklich auf die Problematik und die Grenzen des
Erkenntniswertes solcher Bilanzen hin.

Das dritte Kapitel handelt von den westeuropiischen Energie-
vorriten, ihrer Erginzung und Verarbeitung. Eingehend werden
in diesem Zusammenhang auch der Wettbewerb der Energietri-
ger, die Entwicklungstendenzen der Energiewirtschaft und die
Probleme der westeuropiischen Energiepolitik besprochen.

Im zweiten Teil des Buches wird die energiewirtschaftliche
Lage in den einzelnen Lindern Westeuropas analysiert. Ausge-
hend von der energiewirtschaftlichen Struktur teilt der Verfasser
diese Liinder in vier Gruppen ein und widmet ihnen je ein be-
sonderes Kapitel: Die klassischen Kohleldnder (Grossbritannien,
die Bundesrepublik Deutschland, das Saargebiet, Luxemburg und
Belgien); die typischen Wasserkraftlinder (Norwegen, Schwe-
den, Finnland und die Schweiz) ; die Industrielinder mit zusam-
mengesetzter Energiegrundlage (Frankreich, Italien, Osterreich,
die Niederlande und Dinemark) sowie die westeuropiischen
Randgebiete (Island, Irland, Spanien, Portugal und Griechen-
land). Um die energiewirtschaftliche Lage in den einzelnen Lin-
dern eingehend darstellen zu konnen, hat der Verfasser zahlrei-
che Statistiken verarbeitet. Der Autor weist im Vorwort auf die
Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens hin: «Es gibt zwar
eine Fiille von Statistiken auch iiber die Energiewirtschaft; aber
in allzu vielen Fillen weiss man — die wichtigsten Industrielin-
der nicht ausgenommen — nicht, wie die Daten erfasst, ob sie
zuverlissig wiedergegeben, wie sie zu verstehen und ob sie mit-
einander vergleichbar sind.» Trotz der Unzulanglichkeiten, die
sich aus dieser Tatsache notwendigerweise ergeben miissen, stellt
die Studie Prof. Muellers eine sehr wertvolle Analyse der Ener-
giewirtschaft Westeuropas dar, vermittelt sie doch einen umfas-
senden Uberblick iiber die Struktur und die Entwicklungstenden-
zen der Energiewirtschaft im untersuchten Wirtschaftsraum. Kr.

(B239) 1793



	Die Grundlagen für die Haftpflicht-, Maschinen- und Feuerversicherung der Elektrizitätswerke

